
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

der Abgeordneten Ing. Dietrich, 
Kolleginnen und Kollegen 
betreffend "Steuerliche Absetzbarkeit des Arbeiterkammer-Beitrages" 

Eingebracht zu TOP 10: Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 948/A(E) der 
Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend schrittweise Senkung der 
Arbeiterkammerumlage (573 d.B.) 

Wie die Tageszeitung Standard am 10.02.2015 online berichtete, durfte sich die 
Arbeitnehmervertretung über ein kräftiges Plus in den vergangenen zehn Jahren freuen: "Im 
Jahr 2013 haben die Beschäftigten mehr als 390 Millionen Euro an Kammerumlage 
abgeliefert. Das bedeutet einen Anstieg um mehr als 40 Prozent im Vergleich zu 2004. Zur 
Orientierung: Oie Inflation machte im selben Zeitraum nur 24 Prozent aus. Erklärbar ist der 
Anstieg leicht. Oie AK-Umlage macht 0,5 Prozent des Bruttoeinkommens aus. Da die Zahl 
der Beschäftigten von Jahr zu Jahr steigt, steigen automatisch auch die Einnahmen der AK. " 

Fast alle Arbeitnehmer gehören der Arbeiterkammer an, denn selbst Arbeitslose sind AK
Mitglieder, wenn sie mehr als ein Jahr in einem Arbeitsverhältnis gestanden sind oder einen 
längeren Bezug einer Leistung aus der Arbeitslosenversicherung hatten. Lehrlinge, 
geringfügig Beschäftigte, Arbeitnehmer in Karenz sowie Präsenz- und Zivildiener sind 
ebenso AK-Mitglieder. Wer Mitglied ist und wer nicht, entscheidet der Gesetzgeber, einige 
Personengruppen sind von der Mitgliedschaft ausgenommen wie zum Beispiel öffentlich 
Beschäftigte in der Hoheitsverwaltung, BeSChäftigte in der Land- und Forstwirtschaft, die 
meisten Freiberufler sowie leitende Angestellte. 

Der Mitgliedschaftsbeitrag ist im Arbeiterkammergesetz von 1992 gesetzlich festgelegt. 
11§ 61. (1) Zur Bestreitung der Auslagen hebt jede Arbeiterkammer von den 
kammerzugehörigen Arbeitnehmern, die der Umlagepflicht unterliegen (§ 17), eine Umlage 
ein. (2) Oie Höhe der Umlage wird für die einzelnen Arbeiterkammern von der 
Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer beschlossen. Sie darf höchstens 0,5% der für 
die gesetzliche Krankenversicherung geltenden allgemeinen Beitragsgrundlage betragen, 
dabei darf die Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 Abs. 1 fit. a des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, BGBI. Nr. 189/1955, in der jeweils geltenden Fassung, nicht 
überschritten werden. (3) Oie Arbeitgeber haben für die bei ihnen beSChäftigten 
umlagepflichtigen kammerzugehörigen Arbeitnehmer, für die sie gemäß § 58 Abs. 2 ASVG 
den Beitrag des Versicherten zur gesetzlichen Krankenversicherung schulden, die 
Arbeiterkammerumlage bei jeder Lohn- oder Gehaltszahlung vom Lohn oder Gehalt 
einzubehalten. " 
Eine steuerliche Absetzbarkeit der Arbeiterkammerumlage ist nicht vorgesehen, obwohl 
Gewerkschaftsbeiträge, sonstige Beiträge zu Berufsverbänden und Interessensvertretungen 
und selbst eingezahlte Sozialversicherungsbeiträge sehr wohl als Werbungskosten geltend 
gemacht werden können. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen nachstehenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 
"Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat einen Gesetzesentwurf vorzulegen, 

J
er die steuerliche Absetzbarkeit der Arbeiterkammer-Zwangsbeiträge VO� 
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